
S A T Z U N G 

DES VEREINS TENNISCLUB SACHSENRING e. V. ZWICKAU 

 

§ 1 Name, Sitz und Gerichtsstand 

1)  Der Verein trägt den Namen „Tennisclub Sachsenring e. V.” (TCS). 

2)  Der TCS hat seinen Sitz in Zwickau und ist in das Vereinsregister eingetragen.  

3)  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

4)  Der Gerichtsstand ist Zwickau. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

1) Zweck des TC Sachsenring e. V. ist die Förderung des Tennissports sowohl im Leistungsbereich als 

auch im Freizeitsport und aller damit verbundenen körperlichen Ertüchtigungen. 

Er dient damit der allgemeinen Leibes- und Gesundheitserziehung. Der Satzungszweck wird insbeson-

dere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen und Leistungen im Breiten- und Wettkampfsport 

verwirklicht. 

2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 

3) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  

4) Die Organe des Vereins arbeiten ehrenamtlich. 

 

§ 3 Mittelverwendung 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu-

wendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Vorstandsmitglieder können für die  

Vorstandstätigkeit einen von der Mitgliederversammlung festzusetzenden pauschalen  

Aufwendungsersatz im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten pro Jahr erhalten. 

 

§ 4 Verbandsanschluss 

Für ordentliche Mitglieder gelten die Satzungen/Richtlinien und Ordnungen des Sportverbandes Kreis-

sportbund Zwickau und dessen Dachverbandes sowie des Sächsischen Tennisverbandes und dessen 

Dachverbandes ergänzend. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche und juristische Personen werden. Personen unter 18 Jahren be-

dürfen der Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters. Stimmberechtigt sind Mitglieder in Mitglieder-

versammlungen erst ab 18 Jahren. 

Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmean-

trags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

Der Verein besteht aus: 

a) Ordentlichen Mitgliedern  

b) Fördermitgliedern 

c) Ehrenmitgliedern, Ehrenvorsitzenden 

Personen, die sich um den Verein bzw. Sport verdient gemacht haben, können von der Mitgliederver-

sammlung zu Ehrenmitgliedern, ehemalige Vorsitzende zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Ehren-

vorsitzende können zu Vorstandssitzungen eingeladen werden und haben beratende Stimme.  

 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss aus dem Verein, Verlust der Rechtsfähigkeit der 

juristischen Person oder durch Tod des Mitgliedes. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur zum 

Schluss eines Kalenderjahrs unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zulässig. 

2) Ein Mitglied kann bei einem groben Verstoß gegen Vereinsinteressen mit sofortiger Wirkung durch 

Beschluss des Gesamtvorstandes mit einfacher Stimmenmehrheit ausgeschlossen werden. Vor der 

Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern. Der 

Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem auszuschließenden Mitglied 

durch eingeschriebenen Brief bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands 

steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss in-

nerhalb eines Monats ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt 

werden. Bei rechtzeitiger Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten eine Mitgliederver-

sammlung zur Entscheidung darüber einzuberufen. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbe-

schluss als nicht erlassen. Wird Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwer-

fung unter den Ausschließungsbeschluss, sodass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 

3) Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimali-

ger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist und seit Absendung des zweiten 

Mahnschreibens mehr als drei Monate vergangen sind. Der Ausschluss ist dem Mitglied durch einge-

schriebenen Brief mitzuteilen. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbe-

schadet des Anspruchs des Vereins auf bestehende Forderungen. 
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 § 7 Mitgliedsbeiträge 

Die Beiträge und Zahlungsmodalitäten werden in einer Beitragsordnung geregelt, die von der Mitglie-

derversammlung zu beschließen ist. 

Die Mitgliederversammlung beschließt über die Höhe der von den Mitgliedern zu entrichtenden Beiträ-

ge und kann darüber hinaus über eventuelle Umlage- und Sonderbeiträge entscheiden.  

Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres zu 

zahlen.  

Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben ansonsten die 

gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder. 

 

§ 8 Vereinsorgane 

Organe des TCS sind: 

a) Mitgliederversammlung 

b) Vorstand 

c) Kassenprüfer 

 

§ 9 Vorstand  

Der Gesamt-Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden (im Folgen-

den Stellvertreter genannt), dem Sportwart, dem Jugendsportwart, dem Kassenwart und dem Schrift-

führer. 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der Stellvertreter und der Kassenwart, wovon 

zwei gemeinsam den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 

Die Vertretung nach innen wird nach dem Grundsatz gemeinschaftlich getroffener Entscheidungen 

ausgeübt. 

Bei Rechtsgeschäften, welche im Einzelfall den Betrag von 1000 Euro übersteigen, haben die handeln-

den Vorstände die schriftliche Zustimmung von mindestens 2/3 der Mitglieder des Gesamt-Vorstandes 

einzuholen. 

 

§ 10 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen Organ 

durch diese Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere 
 Führung der laufenden Geschäfte. 
 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tages-

ordnung. 
 Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie Abwicklung der laufenden 

Geschäfte. Er ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden, trifft im Übrigen 

jedoch seine Entscheidungen selbstständig unter Berücksichtigung der in dieser Satzung 

festgelegten Aufgaben. 

 Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, 

Vorlage der Jahresplanung. 
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 Verwaltung des gesamten Vermögens des TCS. 

 Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern. 

 Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermächtigung. Ein eventueller 

Geschäftsführer unterstützt den Vorstand bei seinen Aufgaben. Er nimmt an den Sitzungen 

des Vorstandes teil. 

Eine Funktionsbeschreibung der einzelnen Vorstandsämter konkretisiert dies. 

 

§ 11 Wahl des Vorstands 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur ordentli-

che Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands werden für die Zeit von zwei Jahren 

gewählt. Ein Vorstandsmitglied bleibt grundsätzlich bis zu einer Neuwahl im Amt. Bei vorzeitigem Aus-

scheiden setzt der Gesamtvorstand mit Zustimmung des Betreffenden ein Ersatz-Vorstandsmitglied bis 

zur nächsten Wahlmitgliederversammlung ein. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

 

§ 12 Vorstandssitzungen 

Der Vorstand tagt in der Regel aller zwei Monate auf Einladung des Vorsitzenden oder bei Verhinde-

rung dessen Vertreters. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder (darunter der Vorsitzende 

oder dessen Vertreter) anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit; jedes Vor-

standsmitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei 

dessen Abwesenheit die des Vertreters. 

Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

Vertreter, zu unterzeichnen.  

 

§ 13 Mitgliederversammlung 

1) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied - auch ein Ehrenmitglied / Ehrenvorsit-

zender - eine Stimme. Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht 

zulässig. 

2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. Wahl und Entlastung des Vorstands, außerdem dessen Abberufung bzw. die einzelner Vorstands-

mitglieder 

2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, über Vereinsordnungen und Richtlinien und über 

die Vereinsauflösung 

3. Entscheidungen über die eingebrachten Anträge 

4. Ernennung besonders verdienstvoller Personen zu Ehrenmitgliedern / Ehrenvorsitzenden 

5. Beschlussfassung zur Einrichtung einzelner Abteilungen 

6. Wahl von zwei Kassenprüfern und einem Ersatzkassenprüfer 

7. Festlegung der zu erbringenden finanziellen Leistungen der Mitglieder 

8. Ausschluss von Mitgliedern 

9. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder gesetzlichen Vorgaben ergeben 
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3) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich bis spätestens 30. Juni statt. 

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich, spätestens zwei Wochen vor dem vorge-

sehenen Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-

rung durch den Vertreter.  

Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannte Mit-

gliedsadresse bzw. die dem Verein hinterlegte elektronische Adresse (E-Mail) gerichtet wurde.  

4) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem an-

gesetzten Termin schriftlich verlangt und begründet. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 

bekannt zu machen. 

- Diese Anträge müssen spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand einge-

reicht werden. 

- Der Vorstand selbst kann jederzeit Anträge zur Mitgliederversammlung einbringen. 

- Verspätet eingegangene Anträge dürfen, soweit sie nicht Abänderungs- und Gegenanträge zu einem 

vorliegenden Antrag sind, nur behandelt werden, wenn sie mit mindestens 2/3 der anwesenden Stim-

men zu Dringlichkeitsanträgen erklärt worden sind, ein Antrag auf Satzungsänderung ist dabei nicht 

möglich. 

5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat der Vereinsvorstand einzuberufen, wenn 1/3 der 

Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt. Spätestens acht 

Wochen nach Eingang des Antrages hat der Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung entspre-

chend § 13 Abs. 3 einzuladen. 

Der Vorstand selbst kann in jedem dringlichen Fall eine außerordentliche Mitgliederversammlung unter 

Einhaltung einer Zwei – Wochen – Frist einberufen. 

Es dürfen nur solche Anträge behandelt werden, die zu der Einberufung der außerordentlichen Mitglie-

derversammlung geführt haben. Dringlichkeitsanträge sind nicht zulässig. 

6) Die Mitgliederversammlung ist mit den Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 

7) Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit ¼ der anwesenden Mitglieder dies 

beantragt. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die des Vertreters. 

Satzungsänderungen bedürfen einer ¾-Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder einer 

ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung. Hierbei kommt es auf die abgegebenen gülti-

gen Stimmen an. Für die Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich.  

 

§ 14 Protokollierung 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Vorsitzenden oder 

bei dessen Verhinderung durch seinen Vertreter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 15 Kassenprüfer 

Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählten zwei Prüfer (und ein 

Ersatzkassenprüfer), die nicht dem Vorstand des TCS angehören dürfen, überprüfen die Kassenge-

schäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu 

erfolgen; über das Ergebnis ist in der Mitgliederversammlung zu berichten. Die Kassenprüfung er-

streckt sich auf die Richtigkeit der Vorgänge. 

 

§ 16   Datenschutz 

 

(1)    Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Familienstand, Adresse, Ge-

burtsdatum, E-Mailadresse und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem ver-

einseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zuge-

ordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und 

Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder ge-

nutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und 

Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 

schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

 
(2)    Als Mitglied des zuständigen Landessportbundes, Kreis- bzw. Stadtsportbundes sowie dem ent-

sprechenden Landesfachverband (Sächsischer Tennis Verband e.V.) ist der Verein verpflichtet, die 

Namen seiner Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt werden außer Name, Vorname, Ge-

burtsdatum und Vereinsmitgliedsnummer, bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstands-

mitglieder oder Mannschaftsführer), die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse so-

wie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im Rahmen von Ligaspielen oder Turnieren meldet der 

Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse  an den Verband. 

 

(3)    Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung 

und die Ergebnisse von Turnieren sowie Feierlichkeiten am schwarzen Brett des Vereins und/oder      

im Internetauftritt bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentli-

chung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere 

Veröffentlichung am schwarzen Brett und/oder im Internet mit Ausnahme von Ergebnissen aus Liga-

spielen und Vereinsturnierergebnissen. 

 

(4)    Nur Vorstandsmitglieder nach §  26 BGB haben Zugriff auf die Mitgliederdaten, sonstige Mitglie-

der, deren besondere Funktion im Verein die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten 

ausschließlich die dafür benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. 

(5)    Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte kann der Vorstand gegen die schriftliche Versi-

cherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Einsicht in das Mitglieder-

verzeichnis gewähren. 

(6)    Der Verein informiert die Tagespresse sowie die Ausgabe der Zeitschrift des zuständigen Lan-

dessportbundes Sachsensport über Turnierergebnisse und besondere Ereignisse. Solche In-

formationen können überdies im Internet veröffentlicht werden. 

 

(7)    Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Ver-

öffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs 

unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden 

Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt die zuständigen 

Verbände und Sportbünde  über den Einwand bzw. Widerruf des Mitglieds. 
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(8)    Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und 

Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine ander-

weitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenver-

wendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein 

Datenverkauf ist nicht statthaft. 

 

(9)    Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, de-

ren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung sei-

ner Daten. 

(10)   Beim Austritt werden Name, Vorname, Familienstand, Adresse und Geburtsdatum des Mitglieds 

aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die 

Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren 

ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

 

§ 17 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des TCS ist durch Beschluss einer eigens zu diesem Zweck einberufenen  Mitgliederver-

sammlung mit 3/4-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen.  

Bei der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an die Stadt Zwickau, die es unmittelbar und aus-

schließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur Förderung des Sports zu verwenden hat.  

Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung mit 

einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare ausschließliche Verfolgung des 

bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das Ver-

einsvermögen auf den neuen Rechtsträger über. 

Ist wegen der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation des Ver-

einsvermögens erforderlich, sind der zu diesem Zeitpunkt im Amt befindliche Vereinsvorsitzende und 

dessen Vertreter die Liquidatoren; es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt auf einer ord-

nungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die Einsetzung eines anderen Liquidators mit 

¾-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

 

Diese Satzung tritt am 02.03.2017 in Kraft. 


